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12. Angaben zur Ökologie:

12.1 Ökotoxizität: 

12.1.1 Aquatische Toxizität 

(Fischtoxizität, Algentoxizität,

                                                                                    

Daphnientoxizität)

: Keine Daten verfügbar. 

Keine Daten verfügbar.

12.1.2 Terrestrische Toxizität 

(Vogeltoxizität, Nutzinsekten-

toxizität, Regenwurmtoxizität)

: Keine Daten verfügbar.

12.1.3 Pflanzentoxizität : Keine Daten verfügbar.

12.1.4 Verhalten in Kläranlagen : Keine Daten verfügbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: : 

12.2.1 Abiotischer Abbau 

(Hydrolyse, Photolyse)

: Keine Daten verfügbar.

12.2.2 Physikochemische Elimination 

(Oxidation, Hydrolyse)

: Keine Daten verfügbar.

12.2.3 Photochemische Elimination 

(Photooxidation)

: Keine Daten verfügbar.

12.2.4 Biologischer Abbau : Keine Daten verfügbar.

12.3 Andere schädliche Wirkungen: 

12.3.1 ODP (Ozone degrading 

potential)

: Keine Daten verfügbar.

12.3.2 OBP (Ozone building 

potential)

: Keine Daten verfügbar.

12.3.3 GWG (Global warming 

potential)

: Keine Daten verfügbar.

12.3.4 AOX-Beitrag : Produkt enthält keine organisch gebundenen Halogene (AOX).

12.3.5 VOC-Beitrag : Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC): n.a.

12.4 Weitere Hinweise : Wassergefährdungsklasse WGK = 1, schwach wassergefährdend.

Nicht in Grundwasser, Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

13. Hinweise zur Entsorgung:

Empfehlung: 

Ist eine Wiederverwertung nicht möglich, unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. 

Die Zuordnung der Abfallcodes gemäß EG-Abfallkatalog (EWC) ist entsprechend der Abfall-Verzeichnis-

Verordnung (AVV) branchen- und prozeßspezifisch durchzuführen. Der Abfallerzeuger ist für die korrekte 

Verschlüsselung und Bezeichnung seiner Abfälle verantwortlich. Der Abfallerzeuger muss sich individuell in 

Absprache mit den zuständigen Behörden und einem Entsorgungsfachbetrieb eine Abfallschlüsselnummer 

nach AVV zuteilen lassen. Übergabe an zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb.

Vorschlagsliste für Abfallschlüssel (Abfallbezeichnungen gemäß AVV): 

13.1 Produkt : AVV 080112 - Farben- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die 

unter AVV 080111 - Farben- und Lackabfälle, die organische 

Lösungsmittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten, fallen.

13.2 Verpackungen : Restentleerte Verpackungen können gereinigt und wiederverwertet oder 

den örtlichen Wertstoffkreisläufen zugeführt werden.

Empfohlenes Reinigungsmittel: Seifenwasser oder alkalische Reiniger. 

Ungereinigte oder nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie das 

Produkt selbst zu entsorgen.






